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Unsere Überlegungen über das Wesen und die Rolle der 
Gewalt in der Politik sind von diesem Erfahrungshori-
zont vorgezeichnet. &eoretisch fällt vorerst auf, daß So-
rels Bemerkung vor etwa sechzig Jahren : »Die Probleme 
der Gewalt sind immer noch sehr dunkel« 45, nicht über-
holt ist. Ich erwähnte bereits, daß Gewalt kaum je als 
ein eigenständiges Phänomen beachtet worden ist ; bei 
näherem Zusehen stellt sich indessen heraus, daß die Sa-
che wesentlich komplizierter liegt. Sieht man sich näm-
lich die sehr große Literatur über das Phänomen der 
Macht an, so wird man schnell gewahr, daß man die 
Gewalt deshalb nicht beachtet hat, weil man von Links 
bis Rechts der einhelligen Meinung ist, daß Macht und 
Gewalt dasselbe sind, beziehungsweise daß Gewalt nichts 
weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht. 
»Alle Politik ist Kampf um die Macht ; aufs höchste ge-
steigerte Macht ist Gewalt«, sagt der links stehende ame-
rikanische Politologe C. Wright Mills und folgt damit 
nur Max Webers berühmter De.nition vom Staat als »ein 
auf das Mittel der legitimen (das heißt : als legitim ange-
sehenen) Gewaltsamkeit gestütztes Herrscha!sverhältnis 
von Menschen über Menschen«. Und Max Weber zitiert 

4) Georges Sorel, ›Über die Gewalt‹ (›Ré*exions sur la Violence‹, 
!90,), dt. : Innsbruck !9(8, »Vorwort zur ersten Verö/entlichung«, 
S. )0.
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ausdrücklich in diesem Zusammenhang Trotzki, der in 
Brest-Litowsk sagte : »Jeder Staat wird auf Gewalt gegrün-
det«, und fügt hinzu : »Das ist in der Tat richtig.« 46

Diese Übereinstimmung ist sehr merkwürdig ; denn 
politische Macht mit der organisierten Staatsgewalt 
gleichzusetzen hat nur Sinn, wenn man wie Marx den 
Staat als ein Instrument der Unterdrückung in der Hand 
der herrschenden Klasse versteht. Die Gleichsetzung von 
Macht und Gewalt .ndet sich aber auch bei nahezu al-
len Autoren, die weit davon entfernt sind, den Bereich 
des eigentlich Politischen, den Staat mit seinen Gesetzen 
und Institutionen, als bloßen Überbau anzusehen. So le-
sen wir etwa bei Bertrand de Jouvenel, dessen Buch ›Du 
Pouvoir, Histoire naturelle de sa croissance‹ wohl die 
angesehenste, jedenfalls interessanteste neuere Abhand-
lung zu diesem &ema ist, wie folgt : »Dem Betrachter 
der Abfolge, der Zeitalter stellt sich der Krieg als ein Akt 
dar, der zum Wesen der Staaten gehört.« 47 Folgt dar-
aus nicht, daß das Ende der Kriege das Ende staatlicher 
Organisation bedeuten würde ? Heißt das nicht, daß die 
Ausschaltung der militärischen Gewalt im zwischen-
staatlichen Verkehr auch das Phänomen der Macht zum 
Verschwinden bringen würde ? Max Weber geht noch 
einen Schritt weiter : Das spezi.sche Merkmal des Staa-
tes ist »das Monopol legitimer physischer Gewaltsam-

4, C. Wright Mills, ›&e Power Elite‹. New York, !9),, S. !7! ; Max 
Weber in den ersten Abschnitten von »Politik als Beruf« (!9(!).

47 Bertrand de Jouvenel, ›Du Pouvoir‹, Genève !947, S. !,9.
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keit«. »Wenn nur soziale Gebilde beständen, denen die 
Gewaltsamkeit als Mittel unbekannt wäre, dann wurde 
der Begri/ ›Staat‹ fortgefallen sein, dann wäre einge-
treten, was man … als ›Anarchie‹ bezeichnen würde.« 48 
Der »Staatssinn« ist nach Hegel ein »Sinn des Regierens 
und Gehorchens«.

Die Staatsmacht, ja die Existenz des Staates also beruht 
auf Gewalt (ganz im Sinne von Marx), und Jouvenel de.-
niert Macht (ganz im Sinne Max Webers) als Instrument 
der Herrscha-. Herrscha- wiederum entspringt angeblich 
einem dem Menschen eigentümlichen »Trieb, andere zu 
unterjochen« ; denn andere unter den eigenen Willen zu 
zwingen, erzeuge ein »unvergleichliches Lustgefühl«, sich 
durchzusetzen und »andere zu Instrumenten des eigenen 
Willens zu machen« gehöre zur Männlichkeit des Man-
nes 49 – was uns natürlich unweigerlich an das erinnert, 
was Sartre über die Selbstbefreiung des Menschen durch 
Gewalt sagte. »Macht« also, wie schon Voltaire meinte, 
»besteht darin, andere zu veranlassen, so zu handeln, 
wie es mir beliebt« ; sie bedeutet nach Max Weber »jede 
Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen«. Strausz-
Hupé zufolge bedeutet das Wort nichts anderes als »die 
Macht des Menschen über den Menschen« 50. Das erin-
nert an Clausewitz’ De.nition : »Der Krieg ist ein Akt der 

48 Max Weber, a. a. O.
49 Jouvenel, a. a. O., S. !(, u. !)3.
)0 Robert Strausz-Hupé, ›Power and Community‹, !9)4, S. 4 ; das 

Max Weber-Zitat ist diesem Werk entnommen.
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Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens 
zu zwingen.« 51 Und um auf Jouvenel zurückzukommen : 
»Befehlen und Gehorchen, ohne das gibt es keine Macht – 
sie braucht kein anderes Attribut. … Jenes Etwas, ohne 
das Macht nicht sein kann, ihr Wesen ist der Befehl.« 52 

)! Karl von Clausewitz, ›Vom Kriege‹, Kap. !.
)( Meine Beispiele sind willkürlich gewählt, weil es kaum einen 

Unterschied macht, welchen Autor man heranzieht. Wie groß 
die Macht dieser Tradition ist, wird an Rousseaus Versuch, ihr 
zu entgehen, deutlich. Er hält Ausschau nach einer Staatsform, 
die nicht durch Herrscha- gekennzeichnet ist, und .ndet nichts 
Besseres als »eine Form der Gemeinscha- …, durch die jeder 
sich mit allen vereint und dennoch nur sich selbst gehorcht«. 
Der Nachdruck auf Gehorsam und also auch auf Befehl ist 
unverändert. Hegel kannte diesen Versuch aus der kantischen 
Moralphilosophie, in der der Mensch sich selbst das Gesetz des 
Handelns vorschreibt und also auch nur sich selbst gehorcht. Was 
er in einer Jugendschri- dagegen zu sagen hatte, scheint mir 
schlüssig : »Sein eigner Herr und Knecht zu sein, scheint zwar 
einen Vorzug vor dem Zustande zu haben, worin der Mensch der 
Knecht eines Fremden ist. Allein das Verhältnis der Freiheit und 
der Natur, wenn es in der Sittlichkeit … eine eigne Unterdrückung 
werden soll, wird viel unnatürlicher als das Verhältnis …, in wel-
chem das Gebietende und Machthabende als ein anderes, außer 
dem lebendigen Individuum Be.ndliches erscheint. … Wenn … 
das Gebietende in den Menschen selbst verlegt und in ihm ein 
Gebietendes und ein Botmäßiges absolut entgegengesetzt ist, so 
ist die innere Harmonie zerstört. Uneinigkeit und Entzweiung 
machen das Wesen des Menschen aus.« Siehe : ›Di/erenz des 
Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie‹ (!80!). 
Edition Meiner, S. 70.
Nur selten hört man eine Stimme des Widerspruchs. Die gewich-
tigste unter ihnen ist Alexander Passerin d’Entrèves’ bedeuten-
des Buch ›&e Notion of the State. An Introduction to Political 
&eory‹, dessen italienische Erstausgabe !9,( erschien. Bei der 
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Wenn das Wesen der Macht in der Wirksamkeit des 
Befehls besteht, dann gibt es in der Tat keine größere 
Macht als die, welche »aus den Gewehrläufen« kommt, 
und die einzige Schwierigkeit würde darin bestehen, daß 
es nun unmöglich wird zu sagen, »wodurch sich denn 
der Befehl der Polizei von dem Befehl eines bewa/ne-
ten Verbrechers unterscheidet«. (So Alexander Passerin 
d’Entrèves, der einzige mir bekannte Autor, der es für 
der Mühe wert hält, zwischen Gewalt und Macht zu 
unterscheiden. »Wir müssen zusehen, ob und in welchem 
Sinne Macht von Gewalt unterschieden werden kann, um 
dann zu ermitteln, wie eine gesetzlich limitierte Gewalt-
anwendung die Qualität der Gewalt selbst verändert und 
uns ein gänzlich anderes Bild menschlicher Beziehungen 
vor Augen führt.« Denn »durch die bloße Tatsache der 
Beschränkung hört Gewalt auf, bloße Gewalt zu sein«. 
Aber selbst diese Unterscheidung – sie ist der bei weitem 
durchdachteste Beitrag zu der Macht-Gewalt-Problematik 
in der ganzen Literatur – genügt nicht. Macht ist nach 
der Au/assung von d’Entrèves »beschränkte« oder »insti-

englischen Version handelt es sich nicht um eine Übersetzung, 
sondern die de.nitive Fassung des Autors selbst ; sie erschien in 
Oxford !9,7. Vgl. die soeben erschienene Essay-Sammlung des 
gleichen Autors : ›Obbedienza e resistenza in una società demo-
cratica‹. Edizioni di Comunità, Milano !970.
Erwähnenswert ist auch R. M. Mclver, ›&e Modern State‹. London 
!9(,, der immerhin betont : »Daß er über Gewaltmittel verfügt, ist 
ein Kriterium des Staates, aber darin besteht nicht sein Wesen … 
Zwar gibt es keinen Staat ohne überlegene Gewalt … Aber die 
Ausübung der Gewalt ergibt noch keinen Staat.« (S. ((( /.)
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tutionalisierte« Gewalt. Mit anderen Worten : während 
die oben zitierten Autoren Gewalt als die eklatanteste 
Manifestation von Macht de.nieren, bestimmt d’Entrèves 
umgekehrt Macht als eine Art gemilderter Gewalt. Letz-
ten Endes kommt das auf dasselbe heraus 53.) Sollte also 
von Rechts bis Links, von Jouvenel bis Mao Tse-tung in 
einem für die politische Philosophie so entscheidenden 
Punkt wie dem des Wesens der Macht volle Überein-
stimmung herrschen ?

Im Sinne der Tradition politischen Denkens haben 
diese De.nitionen viel für sich. Nicht nur sind sie die 
logische Folge des absoluten Machtbegri/s, der den Auf-
stieg des souveränen europäischen Nationalstaats beglei-
tete, dessen früheste und immer noch größte Repräsen-
tanten Jean Bodin und &omas Hobbes sind ; sie decken 
sich auch mit den Begri/en, die seit dem griechischen 
Altertum dazu dienten, Staatsformen als Herrscha-s-
formen von Menschen über Menschen voneinander zu 
unterscheiden – des Einen oder der Wenigen in Mon-
archie und Oligarchie, der Besten oder der Vielen in 
Aristokratie und Demokratie. Wir müßten heute diesen 
Grundformen noch die jüngste und vielleicht furchtbar-
ste Herrscha-sform hinzufügen, die Bürokratie oder die 
Herrscha-, welche durch ein kompliziertes System von 
Ämtern ausgeübt wird, bei der man keinen Menschen 
mehr, weder den Einen noch die Wenigen, weder die 
Besten noch die Vielen, verantwortlich machen kann, 

)3 a. a. O., S. ,4, 70, !0).
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und die man daher am besten als Niemandsherrscha- 
bezeichnet. (Im Sinne der Tradition, welche die Tyrannis 
als die Herrscha- de.nierte, der man keine Rechenscha- 
abfordern kann, ist die Niemandsherrscha- die tyran-
nischste Staatsform, da es hier tatsächlich Niemanden 
mehr gibt, den man zur Verantwortung ziehen könnte. 
Ein Hineintreiben in solche Niemandsherrscha- kenn-
zeichnet heute nahezu überall die politische Situation ; es 
ist einer der stärksten Faktoren in der Rebellion, die um 
die Welt geht, und trägt viel zu ihrem o- chaotischen 
Charakter bei. Die Unmöglichkeit, die verantwortlichen 
Stellen auch nur zu ermitteln und den Gegner zu iden-
ti.zieren, führt theoretisch zu jenen Verallgemeinerun-
gen, in denen alles Partikulare verschwindet und die 
dann nichts mehr besagen, und in der Praxis zu einem 
Amoklaufen, das alles und vor allem die eigenen Orga-
nisation vernichtet.)

Hinzu kommt, daß die Kra- dieser aus dem griechi-
schen Altertum stammenden Terminologie nochmals 
durch die jüdisch-christliche Tradition und ihre Vor-
stellung von »dem imperativen Charakter des Geset-
zes« (d’Entrèves 54) bestätigt wurde ; denn die De.nition 
des Gesetzes als ein Befehl, der Gehorsam verlangt, ist 
nicht die Er.ndung der Realpolitiker, sondern die selbst-
verständliche Konsequenz einer sehr viel früheren und 
nahezu automatischen Verallgemeinerung der »Gebote« 
Gottes, die nun alle Gesetzesvorschri-en umfaßte, als ge-

)4 Ebenda, S. !(9.
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nüge das »einfache Verhältnis von Gebot und Gehorsam«, 
um das Wesen aller Gesetze und nicht nur das der Zehn 
Gebote zu bestimmen. Schließlich haben die neuzeitli-
chen wissenscha-lichen und philosophischen Meinungen 
über die Natur des Menschen das Ihre getan, um diese 
Traditionen, nun in säkularisierter Form, nochmals zu 
bekrä-igen. Den zahlreichen jüngsten »Entdeckungen« 
auf diesem Gebiet, die dem Menschen einen angebore-
nen Herrscha-strieb und einen natürlichen Aggressions-
instinkt nachsagen, sind sehr ähnliche Behauptungen 
aus dem neunzehnten Jahrhundert vorausgegangen. So 
meinte John Stuart Mill, daß »Gehorsam die erste Lek-
tion der Zivilisation« sei, und er spricht von den zwei 
fundamentalen »Gemütszuständen des Menschen … Der 
eine ist das Verlangen, Macht über andere auszuüben, 
der andere die Abneigung dagegen, Macht über sich 
ausüben zu lassen.« 55 Würden wir unseren Erfahrungen 
in diesen Dingen trauen, so sollten wir wissen, daß der 
Hang zur Unterwerfung, der Trieb zum Gehorsam und 
der Schrei nach dem starken Mann in der menschlichen 
Psychologie eine mindestens ebenso große Rolle spielt 
wie der Wille zur Macht, und daß diese Unterwerfungs-
instinkte politisch vermutlich erheblich relevanter sind. 
Immerhin mag die uralte Redensart »Wer befehlen will, 
muß gehorchen lernen«, die sich so oder anders in al-

)) John Stuart Mill, ›Considerations on Representative Government‹, 
!8,!, dt. : ›Betrachtungen über Repräsentativverfassung‹. Zürich 
!8,(, S. 43, )4.
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len Jahrhunderten und bei allen Völkern .ndet 56, auf 
eine psychologische Wahrheit weisen. Wille zur Macht 
und Unterwerfungsinstinkt stehen in der Tat in einem 
engen psychologischen Zusammenhang ; es ist fraglich, 
ob J. S. Mill recht hat, wenn er meint, »bereitwillige Un-
terwerfung unter Gewaltherrscha-« und »extreme Pas-
sivität« seien immer miteinander gekoppelt. Wer nicht 
gehorchen will, will zumeist auch nicht befehlen, und 
wer befehlen will, hat zumeist auch nicht viel gegen das 
Gehorchen einzuwenden, (Historisch gesprochen ist die 
antike Sklavenwirtscha- unter diesen Voraussetzungen 
schlechthin unverständlich. Denn ihr ausdrücklicher 
Zweck war keineswegs individuelle Bereicherung, son-
dern die Bürger von der Bürde rein wirtscha-licher Tä-
tigkeiten zu befreien und ihnen so zu ermöglichen, ein 
Leben in der Ö/entlichkeit zu führen, das von dem Prin-
zip der Gleichheit [Isonomie] bestimmt war. Wenn es 
wahr wäre, daß nichts dem Menschen köstlicher ist, als 
Befehle zu erteilen und über andere zu herrschen, hätte 
der pater familias gut daran getan, niemals sein Haus 
zu verlassen.)

Nun gibt es aber noch eine andere Tradition und ein 
ganz anderes Vokabular in diesen Dingen, die nicht 
weniger weit zurückreichen. Wenn die athenische Polis 
von ihrer Verfassung als Isonomie sprach, einer Organi-

), Vgl. für solche Varianten John M. Wallace, ›Destiny His Choice : 
&e Loyalism of Andrew Marvell‹. Cambridge University Press 
!9,8, S. 88–89. Ich verdanke diesen Hinweis der Freundlichkeit 
von G. DesJardins.
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sation der Gleichen im Rahmen des Gesetzes, oder wenn 
die Römer ihre res publica, das ö/entliche Ding, eine 
civitas, eine Bürgervereinigung nannten, so schwebte 
ihnen ein anderer Macht- und Gesetzesbegri/ vor, dessen 
Wesen nicht auf dem Verhältnis zwischen Befehlenden 
und Gehorchenden beruht und der Macht und Herr-
scha- oder Gesetz und Befehl nicht gleichsetzt. Auf eben 
diese Beispiele gri/en die Revolutionäre des achtzehn-
ten Jahrhunderts zurück, als sie die Archive des Alter-
tums durchstöberten, um ihre Republik zu konstituieren, 
also eine Staatsform, in der die Herrscha- des Gesetzes, 
die auf der Macht des Volkes beruht, der Herrscha- 
des Menschen über den Menschen ein Ende bereiten 
sollte. Zwar sprachen auch sie noch von Gehorsam, dem 
Gehorsam, den man den Gesetzen, aber keinem Men-
schen schuldete, aber was sie tatsächlich meinten, war 
eine aktive Unterstützung von Anordnungen, denen die 
Bürger vorerst einmal ihre Zustimmung gegeben hatten 
(s. Exkurs 8). Solche Unterstützung ist niemals bedin-
gungslos und kann es an Zuverlässigkeit nicht mit dem 
fraglosen Gehorsam aufnehmen, den ein Akt der Gewalt 
erzwingt – mit dem Gehorsam, auf den jeder rechnen 
kann, der mir die Pistole auf die Brust oder das Messer 
an die Kehle setzt, um mir die Handtasche zu entreißen 
oder eine Bank auszuplündern. Aber dieser Gehorsam 
erzeugt und verleiht keine Macht.

Was den Institutionen und Gesetzen eines Landes 
Macht verleiht, ist die Unterstützung des Volkes, die 
wiederum nur die Fortsetzung jenes ursprünglichen Kon-
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senses ist, welcher Institutionen und Gesetze ins Leben 
gerufen hat. (In einem Rechtsstaat mit parlamentarischer 
Repräsentation gilt theoretisch, daß das Volk über die 
herrscht, die es regieren.) Alle politischen Institutionen 
sind Manifestationen und Materialisationen von Macht ; 
sie erstarren und verfallen, sobald die lebendige Macht 
des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und sie stützt. 
Dies ist, was Madison meinte, wenn er sagte, daß alle 
Regierungen letztlich auf »Meinung« beruhen, ein Wort, 
das für die verschiedenen monarchischen Staatsformen so 
gültig ist wie für die Demokratie, die ausdrücklich ihre 
Legitimität aus dem Volkswillen herleitet. (»Anzunehmen, 
daß die Majorität nur in einer Demokratie ausschlagge-
bend sei, ist eine phantastische Illusion«, sagt Jouvenel 
mit Recht ; »der Monarch, gerade weil er ein Einzelner ist, 
bedarf der allgemeinen Unterstützung durch die Gesell-
scha- mehr als irgendeine andere Staatsform.« 57 Selbst 
der Tyrann, der als Einer über alle herrscht, bedarf der 
Helfer für das Geschä- der Gewalt, obwohl sie an Zahl 
geringer sind als in anderen Staatsformen.) Die Stärke 
dieser Meinung wiederum, also die eigentliche Macht der 
Regierung, hängt von der Zahl derer ab, die sie teilen ; 
sie »ist proportional der Zahl derjenigen, mit denen sie 
im Bunde ist« 58. Dies ist der Grund, warum die Tyran-
nis, wie Montesquieu entdeckte, die gewalttätigste und 
zugleich die ohnmächtigste aller Staatsformen ist.

)7 Jouvenel, a. a. O., S. !3).
)8 ›&e Federalist‹ (!788), Nr. 49.
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Zu den entscheidenden Unterschieden zwischen Macht 
und Gewalt gehört, daß Macht immer von Zahlen ab-
hängt, während die Gewalt bis zu einem gewissen Grade 
von Zahlen unabhängig ist, weil sie sich auf Werkzeuge 
verläßt. Eine Demokratie, die im Unterschied zu einer 
Republik nicht an Gesetze gebunden zu sein braucht, also 
eine einfache Mehrheitsherrscha-, die nur auf Macht ba-
siert, kann Minderheiten auf eine furchtbare Weise unter-
drücken und abweichende Meinungen ohne alle Gewalt-
samkeiten sehr wirkungsvoll abwürgen. Ungeteilte und 
unkontrollierte Macht kann eine Meinungsuniformität 
erzeugen, die kaum weniger »zwingend« ist als gewalt-
tätige Unterdrückung. Aber das heißt nicht, daß Gewalt 
und Macht dasselbe sind.

Der Extremfall der Macht ist gegeben in der Konstella-
tion : Alle gegen Einen, der Extremfall der Gewalt in der 
Konstellation : Einer gegen Alle. Und das letztere ist ohne 
Werkzeuge, d. h. ohne Gewaltmittel niemals möglich. 
Deshalb ist die o- gehörte Behauptung, eine Handvoll 
unbewa/neter Extremisten sei imstande, »gewaltsam« – 
durch Geschrei, Spektakel, Krawall – den Abbruch stark-
besuchter Vorlesungen zu erzwingen, obwohl eine große 
Mehrzahl für deren normale Durchführung stimmte, so 
irreführend. (An einer deutschen Universität soll kürzlich 
sogar ein einsamer »Protestierer« solch einen seltsamen 
Sieg über mehrere hundert Studenten für sich verbucht 
haben können.) In Wirklichkeit liegen die Dinge in sol-
chen Fällen erheblich ernster : Die Mehrheit weigert sich 
einfach, von ihrer Macht Gebrauch zu machen und die 
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Störer zu überwältigen ; der akademische Betrieb bricht 
zusammen, weil niemand bereit ist, für den Status quo 
mehr zu tun als einen Finger hochzuheben. Das besagt, 
daß die Universitäten sehr viel mehr Studenten gegen 
sich haben, als man gemeinhin glaubt, und daß die mili-
tante Minderheit ein größeres Machtpotential besitzt, als 
die in ö/entlichen Abstimmungen ermittelte Zahl erwar-
ten läßt. Die Mehrheit der bloßen Zuschauer, die den 
lautstarken Gefechten zwischen Student und Professor 
belustigt folgen, sind in Wirklichkeit schon die heimli-
chen Verbündeten der Minderheit. (Man braucht sich nur 
vorzustellen, was geschehen wäre, wenn ein oder ein paar 
unbewa/nete Juden im Vor-Hitler-Deutschland versucht 
hätten, die Vorlesung eines antisemitischen Professors zu 
unterbrechen, und die Absurdität des Geredes von der 
»Handvoll« extremer Elemente springt in die Augen.)

Es spricht, scheint mir, gegen den gegenwärtigen Stand 
der politischen Wissenscha-, daß unsere Fachsprache 
nicht unterscheidet zwischen Schlüsselbegriffen wie 
Macht, Stärke, Kra-, Autorität und schließlich Gewalt – 
die sich doch alle auf ganz bestimmte, durchaus verschie-
dene Phänomene beziehen und kaum existieren würden, 
wenn sie das nicht täten. (Um mit d’Entrèves zu spre-
chen : »Stärke, Macht, Autorität – auf die exakte Verwen-
dung all dieser Worte legt die Umgangssprache keinen 
besonderen Wert ; sogar die größten Denker gebrauchen 
sie manchmal aufs Geratewohl. Aber es wäre angebracht, 
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darauf zu bestehen, daß sie sich auf ganz bestimmte Ei-
genscha-en beziehen und daß ihr Aussagegehalt deshalb 
jeweils sorgfältig abgewogen und geprü- werden soll-
te. … Der korrekte Gebrauch dieser Worte ist nicht nur 
eine Frage der Grammatik, sondern der geschichtlichen 
Perspektive.«) 59 Sie synonym zu gebrauchen, zeigt nicht 
nur, daß man das, was die Sprache eigentlich sagt, nicht 
mehr hören kann, was schlimm genug wäre ; der Unfä-
higkeit, Unterschiede zu hören, entspricht die Unfähig-
keit, die Wirklichkeiten zu sehen und zu erfassen, auf die 
die Worte ursprünglich hinweisen. In solchen scheinbar 
nur semantischen Schwierigkeiten fühlt man sich immer 
versucht, neue De.nitionen einzuführen. Aber obwohl 
ich dieser Versuchung kurz nachgeben werde, glaube ich 
nicht, daß De.nitionen hier viel helfen können ; es han-
delt sich nicht einfach um unachtsamen Sprachgebrauch. 
Hinter der scheinbaren Konfusion steht eine theoretische 
Überzeugung, derzufolge alle Unterscheidungen in der Tat 
von bestenfalls sekundärer Bedeutung wären, die Über-
zeugung nämlich, daß es in der Politik immer nur eine 
entscheidende Frage gäbe, die Frage : Wer herrscht über 
wen ? Macht, Stärke, Kra-, Autorität, Gewalt – all diese 

)9 a. a. O., S. 7. Vgl. auch S. !7!, wo d’Entrèves die exakte Bedeutung 
von »Nation« und »Nationalität« diskutiert und mit Recht darauf 
besteht, daß »die einzigen kompetenten Führer im Dschungel so 
vieler verschiedener Meinungen die Linguisten und Historiker 
sind. An sie müssen wir uns um Hilfe wenden«. Und für die 
Unterscheidung zwischen Autorität und Macht beru- er sich auf 
Ciceros potestas in populo, auctoritas in senatu.
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Worte bezeichnen nur die Mittel, deren Menschen sich je-
weils bedienen, um über andere zu herrschen ; man kann 
sie synonym gebrauchen, weil sie alle die gleiche Funkti-
on haben. Erst wenn man diese verhängnisvolle Redukti-
on des Politischen auf den Herrscha-sbereich eliminiert, 
werden die ursprünglichen Gegebenheiten in dem Bereich 
der menschlichen Angelegenheiten in der ihnen eigen-
tümlichen Vielfalt wieder sichtbar werden.

Diese Gegebenheiten in unserem Zusammenhang und 
mit Bezug auf die oben genannten Begri/e lassen sich 
wie folgt spezi.zieren :

Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht 
nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit 
anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen 
mit ihnen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein 
Einzelner ; sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur 
solange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn 
wir von jemand sagen, er »habe die Macht«, heißt das in 
Wirklichkeit, daß er von einer bestimmten Anzahl von 
Menschen ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. In 
dem Augenblick, in dem die Gruppe, die den Machtha-
ber ermächtigte und ihm ihre Macht verlieh (potestas in 
populo – ohne ein »Volk« oder eine Gruppe gibt es keine 
Macht), auseinandergeht, vergeht auch »seine Macht«. 
Wenn wir in der Umgangssprache von einem »mächtigen 
Mann« oder einer »machtvollen Persönlichkeit« sprechen, 
gebrauchen wir das Wort schon im übertragenen Sinn ; 
nicht metaphorisch gesprochen handelt es sich um einen 
starken Mann oder eine starke Persönlichkeit.
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Denn Stärke, im Gegensatz zu Macht, kommt immer 
einem Einzelnen, sei es Ding oder Person, zu. Sie ist eine 
individuelle Eigenscha-, welche sich mit der gleichen 
Qualität in anderen Dingen oder Personen messen kann, 
aber als solche von ihnen unabhängig ist. Stärke hält 
der Macht der Vielen nie stand ; der Starke ist nie am 
mächtigsten allein, weil auch der Stärkste Macht gerade 
nicht besitzt. Wo der Starke mit der Macht der Vielen 
zusammenstößt, wird er immer durch die schiere Zahl 
überwältigt, die sich o- nur darum zusammenschließt, 
um mit der der Stärke eigentümlichen Unabhängigkeit 
fertig zu werden. Von Plato bis Nietzsche hat man die 
fast instinktive Feindseligkeit der Vielen gegen den Einen, 
der sich von ihnen absondert, dem Ressentiment der 
Schwachen gegen den Starken zugeschrieben, aber diese 
psychologische Deutung, so richtig sie im einzelnen Fall 
sein mag, übersieht, daß es im Wesen einer Gruppe und 
der von ihr erzeugten Macht liegt, sich gegen Unabhän-
gigkeit, die mit Stärke Hand in Hand geht, zu wehren.

Das Wort Kra!, das im deutschen Sprachgebrauch meist 
synonym mit Stärke gebraucht wird, sollte in der Begri/s-
sprache für »Naturkrä-e« vorbehalten bleiben, um dann 
metaphorisch überall da verwandt zu werden, wo physi-
sche oder gesellscha-liche Bewegungen bestimmte Ener-
giequanten erzeugen – die »Wasserkra-« oder »die Kra- 
der Verhältnisse« –, die sich auf den Einzelnen auswirken.

Autorität, das begri0ich am schwersten zu fassende 
Phänomen und daher das am meisten mißbrauchte 
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Wort 60, kann sowohl eine Eigenscha- einzelner Personen 
sein – es gibt persönliche Autorität, z. B. in der Beziehung 
von Eltern und Kindern, von Lehrer und Schülern – als 
einem Amt zugehören, wie etwa dem Senat in Rom (auc-
toritas in senatu) oder den Ämtern der katholischen 
Hierarchie (auch ein betrunkener Priester kann vermöge 
der Autorität des Amtes gültige Absolution erteilen). Ihr 
Kennzeichen ist die fraglose Anerkennung seitens derer, 
denen Gehorsam abverlangt wird ; sie bedarf weder des 
Zwanges noch der Überredung. (So kann ein Vater seine 
Autorität entweder dadurch verlieren, daß er das Kind 
durch Schläge zwingt, oder dadurch, daß er versucht, 
es durch Argumente zu überzeugen. In beiden Fällen 
handelt er nicht mehr autoritär, in dem einen Fall tyran-
nisch, in dem anderen demokratisch.) Autorität bedarf 
zu ihrer Erhaltung und Sicherung des Respekts entweder 
vor der Person oder dem Amt. Ihr gefährlichster Gegner 
ist nicht Feindscha- sondern Verachtung, und was sie 
am sichersten unterminiert, ist das Lachen 61.

,0 Es gibt so etwas wie eine autoritäre Regierung, aber sie hat 
bestimmt nichts gemein mit Tyrannei, Diktatur oder totalitärer 
Herrscha-. Zur Untersuchung des historischen Hintergrunds und 
der politischen Bedeutung des Begri/s vgl. meinen Aufsatz ›What 
is Authority ?‹. In : ›Between Past and Future : Exercises in Political 
&ought‹. New York !9,8. Für den historischen Hintergrund des 
Begri/es, siehe vor allem den I. Teil der sehr instruktiven Arbeit 
von Karl-Heinz Lübke ›Auctoritas bei Augustin‹. Stuttgart !9,8, 
wo auch die einschlägige Literatur vermerkt ist.

,! Wolin und Schaar – in dem Anm. (( zitierten Artikel – beschreiben 
die Situation wie folgt : »Die Regeln werden gebrochen, weil die 
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Gewalt schließlich ist, wie ich bereits sagte, durch 
ihren instrumentalen Charakter gekennzeichnet. Sie steht 
dem Phänomen der Stärke am nächsten, da die Gewalt-
mittel, wie alle Werkzeuge, dazu dienen, menschliche 
Stärke bzw. die der organischen »Werkzeuge« zu verviel-
fachen, bis das Stadium erreicht ist, wo die künstlichen 
Werkzeuge die natürlichen ganz und gar ersetzen.

Wenn wir uns solcher begri0ichen Unterscheidungen 
bedienen, dürfen wir nicht vergessen, daß sie zwar kei-

Autoritäten der Universität, und zwar die Verwaltungsbehörden 
wie die Fakultäten, die Achtung vieler Studenten verloren haben.« 
Sie schließen daraus : »Wo Autorität verloren ist, tritt Macht an 
ihre Stelle.« Auch das ist wahr, wenn auch nicht ganz in dem von 
ihnen gemeinten Sinn ; sie meinen nicht Macht, sondern Gewalt. 
Was zuerst kam in Berkeley, war die Macht der Studenten, die auf 
einem Campus schon wegen ihrer überlegenen Zahl o/ensichtlich 
die stärkste Potenz darstellen. Um diese Macht zu brechen, gri/ 
die Administration zur Gewalt, und gerade weil die Universität 
eine Institution ist, die ihrem Wesen nach auf Autorität basiert, 
aber machtmäßig immer unterlegen und auf Achtung angewie-
sen ist, kann sie sich der Macht der Studenten schwer anders als 
durch Gewalt erwehren. Der Ruf nach der Polizei unterscheidet 
sich in nichts von dem, was in der katholischen Kirche gang und 
gäbe war, bevor die Trennung von Kirche und Staat sie zwang, 
sich allein auf ihre Autorität zu verlassen. Es ist vielleicht mehr 
als nur ein seltsamer Zufall, daß die ernsteste Krisis der Kirche 
als Institution mit der ernstesten Krise der Universität als der 
einzigen weltlichen Institution, die noch auf Autorität basiert, 
zusammenfällt. Beide Krisen sind vielleicht wirklich der »fort-
schreitenden Explosion des für ewigkeitsbeständig gehaltenen 
Atoms ›Gehorsam‹« zuzuschreiben, wie Heinrich Böll es kürzlich 
im Hinblick auf die Krisis in den Kirchen formulierte. Siehe ›Es 
wird immer später‹ In : ›Antwort an Sacharow‹. Zürich !9,9, S. 89 f.
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neswegs willkürlich sind und den Phänomenen in der 
Wirklichkeit durchaus entsprechen, daß sie aber anderer-
seits aus dieser Wirklichkeit gleichsam herauspräpariert 
sind und in begri0icher Reinheit nur selten in ihr anzu-
tre/en sind. So nimmt Macht in organisierten Gemein-
wesen o- Kennzeichen an, die eigentlich der Autorität 
angehören, immer dann nämlich, wenn das Funktionie-
ren des sozialen Lebens sofortige, fraglose Anerkennung 
von Anordnungen erfordert. (Ein scheinbar unbedeuten-
der und vorläu.g noch vereinzelter Zwischenfall in New 
York mag illustrieren, was passieren kann, wenn Autorität 
in einem Sozialgefüge so völlig verschwunden ist, daß sie 
sich nicht einmal mehr in ihrer sekundären, rein funk-
tionellen Gestalt durchzusetzen vermag. Ein kleinerer U-
Bahn-Schaden – die Türen eines Zuges schlossen nicht 
automatisch in der Station – führte zu einer vierstündi-
gen Stillegung des gesamten Verkehrs, von der )0 000 
Menschen betro/en wurden, weil die Insassen des defek-
ten Zuges sich einfach weigerten, der Au/orderung der 
Verkehrsleitung, die Wagen zu verlassen, nachzukom-
men 62.) Auch Macht und Gewalt treten gewöhnlich, wie 
wir sehen werden, kombiniert auf und sind nur in extre-
men Fällen in ihrer reinen Gestalt anzutre/en – woraus 
man natürlich nicht folgern kann, daß Autorität, Macht 
und Gewalt alle auf dasselbe hinauslaufen.

Nun ist allerdings die Versuchung, sich in der Bestim-
mung des Wesens der Macht an den Kategorien des Ge-

,( Vgl. ›New York Times‹ vom 4. Januar !9,9, S. ! u. (9.
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horchens und Befehlens zu orientieren, besonders groß, 
wenn es sich um die Staatsmacht handelt, also um einen 
speziellen Fall von Macht. Da die Gewalt sowohl in der 
Außen- wie in der Innenpolitik immer als letzter Aus-
weg des Handelns miteinkalkuliert ist und infolgedessen 
als der letztlich entscheidende Schutz der Machtstruk-
tur gegen alle entschlossenen Gegner erscheint – gegen 
den Feind von Außen und den Verbrecher im Innern –, 
kann es wirklich so aussehen, als sei Gewalt die Vorbe-
dingung von Macht, und Macht nichts anderes als eine 
Fassade, hinter der die Gewalt sich verbirgt, der Samt-
handschuh, unter dem sich entweder die eiserne Faust 
oder eine Art Papiertiger be.ndet. Bei näherem Zusehen 
jedoch sind diese und ähnliche Vorstellungen von dem 
Verhältnis zwischen Macht und Gewalt sehr viel weni-
ger einleuchtend, als man auf den ersten Blick glaubt. 
Dies läßt sich vielleicht am besten an dem Phänomen 
der Revolution erläutern.

Seit Beginn des Jahrhunderts hat man immer wieder 
behauptet, die Chancen für Revolutionen hätten sich 
entscheidend verringert, ja Revolutionen wären nicht 
mehr möglich, und zwar wegen der ständig anwachsen-
den Zerstörungskapazität von Wa/en, die ihrem Wesen 
nach nur der Staatsmacht zur Verfügung stehen63. Die 

,3 So behauptet Franz Borkenau in einer Betrachtung über die 
Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg : »An diesem ungeheuer-
lichen Kontrast zu früheren Revolutionen ist eines bemerkenswert : 
Noch vor kurzem hing die Konterrevolution gewöhnlich von der 
Unterstützung durch reaktionäre Krä-e ab, die den Revolutionären 
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Geschichte der letzten siebzig Jahre, die einen Rekord an 
erfolgreichen wie gescheiterten Revolutionen aufstellten, 
spricht eine ändere Sprache. Waren die Leute, die gegen 
eine so erdrückende Übermacht auch nur zu rebellieren 
versuchten, einfach wahnsinnig ? Und wie erklären sich 
denn erfolgreiche Revolutionen oder auch nur eine vor-
übergehende Machtergreifung ? Die Lösung des Rätsels 
ist einfach. Einmal ist die Klu- zwischen staatlichen 
Gewaltmitteln und dem, womit das Volk sich zur Not 
bewa/nen kann – von Bier*aschen und P*astersteinen 
bis zu Molotow-Cocktails und Schußwa/en – schon im-
mer so enorm gewesen, daß die modernen technischen 
Errungenscha-en kaum ins Gewicht fallen. Zum ande-
ren ist die verbreitete Vorstellung von der Revolution 
als Folge des bewa/neten Aufstands ein Märchen. Re-
volutionen gerade werden nicht »gemacht« und am we-
nigsten durch eine lernbare Prozedur, in der man vom 
Dissent zur Verschwörung, von passivem Widerstand 

technisch und intellektuell unterlegen waren. Das ist seit dem 
Au-reten des Faschismus anders geworden. Seither hat es jede 
Revolution mit der modernsten, wirkungsvollsten, unbarmher-
zigsten Maschinerie zu tun, die es je gegeben hat ; was bedeutet, 
daß die Zeit vorüber ist, in der sich Revolutionen ihren eigenen 
Gesetzen gemäß frei entfalten konnten.« Das wurde vor mehr als 
dreißig Jahren geschrieben (›&e Spanish Cockpit‹, !938 ; Ann Arbor, 
!9,3, S. (88–(89) und wird jetzt zustimmend von Chomsky (a. a. O., 
S. 3!0) zitiert ; er glaubt, daß das amerikanische und französische 
Eingreifen in den Bürgerkrieg in Vietnam die Richtigkeit dieser 
Vorhersage beweist – »man braucht nur ›Faschismus‹ durch ›libe-
ralen Imperialismus‹ zu ersetzen«. Meiner Meinung nach beweist 
das Beispiel der Kriege in Vietnam eindeutig das Gegenteil.
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zum bewa/neten Aufstand fortschreitet. Wo Gewalt der 
Gewalt gegenübersteht, hat sich noch immer die Staats-
gewalt als Sieger erwiesen. Aber diese an sich absolute 
Überlegenheit währt nur solange, als die Machtstruktur 
des Staates intakt ist, das heißt, solange Befehle befolgt 
werden und Polizei und Armee bereit sind, von ihren 
Wa/en Gebrauch zu machen. Ist das nicht mehr der Fall, 
so ändert sich die Situation jählings. Nicht nur kann 
der Aufstand nicht niedergeworfen werden, die Wa/en 
wechseln die Hände, und zwar manchmal, wie etwa in 
der Ungarischen Revolution, binnen weniger Stunden. 
(Der beste Beweis dafür, daß Amerika in Vietnam de 
facto in einen revolutionären Bürgerkrieg eingegri/en 
hat, ist die bekannte Tatsache, daß vor dem vollen Ein-
satz russischer Hilfe die Nationale Befreiungsfront mit in 
Amerika hergestellten Wa/en kämp-e.) Erst wenn dies 
geschehen, wenn der Zusammenbruch der Staatsmacht 
o/enkundig geworden ist und den Rebellen erlaubt hat, 
sich zu bewa/nen, kann man überhaupt von einem »be-
wa/neten Aufstand« sprechen, der o- überhaupt nicht 
mehr erfolgt. (Revolutionen sind im Beginn zumeist sehr 
unblutig.) Wo Befehlen nicht mehr gehorcht wird, sind 
Gewaltmittel zwecklos. Und für die Frage dieses »Ge-
horsams«, wo nämlich entschieden wird, ob überhaupt 
noch gehorcht werden soll, ist die Befehl-Gehorsam-Kor-
relation gänzlich irrelevant. Die Beantwortung dieser 
Frage hängt von nichts anderem als der »Meinung« ab 
und natürlich der Zahl derer, die diese Meinung so oder 
anders teilen. Jetzt stellt sich auf einmal heraus, daß al-
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les von der Macht abhängt, die hinter der Gewalt steht. 
Der plötzliche dramatische Machtzusammenbruch, wie 
er für Revolutionen charakteristisch ist, zeigt, wie sehr 
der sogenannte Gehorsam des Staatsbürgers – gegenüber 
den Gesetzen, den Institutionen, den Regierenden oder 
Herrschenden – eine Sache der ö/entlichen Meinung ist, 
nämlich die Manifestation von positiver Unterstützung 
und allgemeiner Zustimmung.

Die innere Zersetzung der Staatsmacht macht Revolu-
tionen möglich ; sie sind keineswegs eine notwendige, er-
rechenbare Folge. Die Geschichte kennt zahllose Beispiele 
von völlig ohnmächtigen Staaten, die über lange Zeit-
räume fortbestehen konnten. Entweder gab es nieman-
den, der die bestehende Macht auch nur auf die Probe 
stellte, oder das Regime hatte das Glück, in keinen Krieg 
verwickelt zu werden und keine Niederlage zu erleiden. 
Denn Machtzerfall wird häu.g nur manifest in direkter 
Konfrontation ; und selbst dann, wenn die Macht schon 
auf der Straße liegt, bedarf es immer noch einer Gruppe 
von Menschen, die auf diese Eventualität vorbereitet und 
daher bereit ist, die Macht zu ergreifen und die Verant-
wortung zu übernehmen. Vor zwei Jahren waren wir 
Zeugen der Ereignisse, die auf die relativ harmlose und 
wesentlich gewaltlose Rebellion der Studenten in Frank-
reich folgten. Sie genügte, um die Brüchigkeit des ganzen 
Systems zu enthüllen, das sich vor den erstaunten Augen 
der jungen Rebellen rapid au*öste. Ohne es zu ahnen, 
hatten sie das System auf die Probe gestellt. Sie hatten 
nichts weiter beabsichtigt, als das veraltete und verknö-
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cherte Universitätssystem zu »konfrontieren«, und siehe 
da, alles geriet ins Wanken, die Staatsmaschine sowohl 
wie die gewaltigen Partei- und Gewerkscha-sbürokra-
tien – »une sorte de désintégration de toutes les hiérar-
chies« (Raymond Aron 64). Dies war ein Schulbeispiel der 
viel beredeten und o- mißverstandenen »revolutionären 
Situation« 65, in der die Revolution ausblieb, weil niemand, 
am wenigsten natürlich die Studenten, daran dachte, die 
Macht zu ergreifen und damit die Verantwortung zu 
übernehmen. Niemand – mit Ausnahme von de Gaulle. 
Nichts beleuchtete den Ernst der Lage schärfer als sein 
Appell an die Armee, der Flug zu Massu und den Gene-
rälen in Deutschland, ein Gang nach Canossa wie nur 
je einer, wenn man bedenkt, was sich nur wenige Jahre 
vorher ereignet hatte. Doch was de Gaulle suchte und 
emp.ng war Unterstützung und nicht Gehorsam ; er er-
reichte sie durch Konzessionen und nicht durch Befehle 
(s. Exkurs 9). Hätten Befehle genügt, er hätte Paris nie 
zu verlassen brauchen.

Es hat nie einen Staat gegeben, der sich ausschließlich 
auf Gewaltmittel hätte stützen können. Selbst die totale 

,4 Raymond Aron, ›La Revolution Introuvable‹. Paris !9,8, S. 4!.
,) Stephen Spender (a. a. O., S. 7() ist anderer Meinung : »Der Früh-

ling enthüllte, was in überwiegendem Maße vorhanden war : nicht 
die Revolution, sondern an ihrer Stelle die nichtrevolutionäre 
Situation.« Man mag sich, »wenn alle Leute mit freundlichen 
Mienen herumlaufen«, schwer vorstellen können, daß gerade eine 
Revolution statt.ndet oder statt.nden könnte, aber so sieht der 
Beginn einer Revolution – während der ersten großen Verbrü-
derungsekstase – häu.g aus.
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Herrscha-, deren wesentliche Herrscha-smittel Konzen-
trationslager, Polizeiterror und Folter sind, bedarf einer 
Machtbasis, die in diesem Fall von der Geheimpolizei 
und einem Netz von Spitzeln gestellt wird. Nur die oben 
erwähnte Entwicklung von Robotsoldaten könnte an 
dieser prinzipiellen Überlegenheit der Macht und der 
Meinung über die Gewalt etwas ändern ; dann könnte in 
der Tat ein Mann durch das Auslösen eines Hebels ver-
nichten, wen und was immer ihm gerade beliebt. Selbst 
das despotischste Regime, das wir kennen, die Herrscha- 
über Sklaven, die ihre Herren an Zahl immer übertrafen, 
beruhte nicht auf der Überlegenheit der Gewaltmittel als 
solchen, sondern auf der überlegenen Organisation der 
Sklavenhalter, die miteinander solidarisch waren, also 
auf Macht 66.

Solange Roboter Menschen nicht ersetzt haben, hat 
kein einzelner Mensch ohne die Unterstützung von an-
deren je die Macht, die Gewalt wirklich loszulassen. So 
hat auch innenpolitisch die Gewalt immer die Funktion 
eines äußersten Machtmittels gegen Verbrecher oder Re-
bellen, das heißt gegen Einzelne oder verschwindende 
Minderheiten, die sich weigern, sich von der geschlos-
senen Meinung der Mehrheit überwältigen zu lassen. Es 
ist normalerweise die Übermacht dieser Mehrheit und 

,, Eine solche überlegene Machtorganisation war im alten Griechen-
land die Polis, deren Hauptvorzug nach Xenophon war, daß sie 
den Bürgern ermöglichte, »einer des anderen Leibwächter gegen 
Sklaven und Verbrecher zu sein, so daß keiner der Bürger eines 
gewaltsamen Todes zu sterben brauchte«. (Hiero IV, 3)
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ihrer »Meinung«, die die Polizei beau-ragt bzw. ermäch-
tigt, mit Gewalt gegen die vorzugehen, die sich ihrem 
Machtspruch entziehen. Und selbst im Kriegsfall, wo 
doch nun wirklich die nackte Gewalt das letzte Wort 
zu haben scheint, kann es geschehen, daß eine enorme 
Überlegenheit an Machtmitteln wirkungslos bleibt, wenn 
sie einem zwar schlecht ausgerüsteten, aber gut organi-
sierten und deshalb viel mächtigeren Gegner gegenüber-
steht – wie wir es in Vietnam sehen. Und diese Lektion 
der Partisanen- und Guerillakriege ist nicht neu. Sie ist 
mindestens so alt wie die Niederlage der bis dahin un-
besiegten Armee Napoleons in Spanien.

Begri0ich gesprochen heißt dies : Macht gehört in 
der Tat zum Wesen aller staatlichen Gemeinwesen, ja 
aller irgendwie organisierten Gruppen, Gewalt jedoch 
nicht. Gewalt ist ihrer Natur nach instrumental ; wie alle 
Mittel und Werkzeuge bedarf sie immer eines Zwecks, 
der sie dirigiert und ihren Gebrauch rechtfertigt. Und 
das, was eines anderen bedarf, um gerechtfertigt zu wer-
den, ist funktioneller aber nicht essentieller Art. Der 
Zweck des Krieges ist der Friede ; aber auf die Frage : Und 
was ist der Zweck des Friedens ? gibt es keine Antwort. 
Friede ist etwas Absolutes, obwohl in der uns bekann-
ten Geschichte die Perioden des Krieges nahezu immer 
länger waren als die des Friedens. Ein solches Absolutes 
ist auch die Macht ; sie ist, wie man zu sagen p*egt, ein 
Selbstzweck. (Damit soll natürlich nicht geleugnet wer-
den, daß Regierungen jeweils eine bestimmte Politik ver-
folgen und ihre Macht dafür einsetzen, vorgegebene Ziele 
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zu erreichen. Aber die Machtstruktur selbst liegt allen 
Zielen voraus und überdauert sie, so daß Macht, weit 
davon entfernt, Mittel zu Zwecken zu sein, tatsächlich 
überhaupt erst die Bedingung ist, in Begri/en der Zweck-
Mittel-Kategorie zu denken und zu handeln.) Und wenn 
der Staat seinem Wesen nach organisierte und institutio-
nalisierte Macht ist, so hat auch die gängige Frage nach 
seinem Endzweck keinen Sinn. Die Antwort wird sich 
entweder in einem Zirkel bewegen – etwa : er soll das 
Zusammenleben von Menschen ermöglichen – oder sie 
wird utopische Ideale aufstellen, das Glück der größten 
Zahl, die klassenlose Gesellscha-, aber auch Gerechtig-
keit, Freiheit und dergleichen mehr, die, wenn man sie 
im Ernst zu verwirklichen versucht, unweigerlich zu einer 
Zwangsherrscha- führen.

Macht bedarf keiner Rechtfertigung, da sie allen 
menschlichen Gemeinscha-en immer schon inhärent 
ist. Hingegen bedarf sie der Legitimität. Macht entsteht, 
wann immer Menschen sich zusammentun und gemein-
sam handeln, ihre Legitimität beruht nicht auf den Zie-
len und Zwecken, die eine Gruppe sich jeweils setzt ; sie 
stammt aus dem Machtursprung, der mit der Gründung 
der Gruppe zusammenfällt. Ein Machtanspruch legiti-
miert sich durch Berufung auf die Vergangenheit, wäh-
rend die Rechtfertigung eines Mittels durch einen Zweck 
erfolgt, der in der Zukun- liegt, Gewalt kann gerecht-
fertigt, aber sie kann niemals legitim sein. Ihre Recht-
fertigung wird um so einleuchtender sein, je näher das 
zu erreichende Ziel liegt. Niemandem kommt es in den 
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Sinn, die Berechtigung von Gewalttätigkeit im Falle der 
Selbstverteidigung in Frage zu stellen, weil die Gefahr 
nicht nur evident sondern unmittelbar gegenwärtig ist, 
mithin zwischen dem Zweck und den Mitteln, die er 
rechtfertigen muß, so gut wie keine Zeitspanne liegt.

Obwohl Macht und Gewalt ganz verschiedenartige 
Phänomene sind, treten sie zumeist zusammen auf. Bis-
her haben wir nur solche Kombinationen analysiert, wo-
bei sich herausgestellt hat, daß in ihnen jedenfalls die 
Macht immer das Primäre und Ausschlaggebende ist. 
Dies ändert sich jedoch, sobald wir unsere Aufmerk-
samkeit den selteneren Fällen zuwenden, wo sie in Rein-
gestalt au-reten. Eine direkte Konfrontation von Macht 
und Gewalt begegnet uns zum Beispiel im Falle kriegeri-
scher Auseinandersetzung, die mit einer feindlichen Be-
satzung endet. Wie wir sahen, beruht die übliche Gleich-
setzung von Gewalt und Macht darauf, daß man das 
staatlich geregelte Zusammenleben als eine Herrscha- 
versteht, die sich auf die Mittel der Gewalt stützt. Diese 
Art von Herrscha- wird in der Tat von dem fremden 
Eroberer errichtet, und sie kann sich verhältnismäßig 
leicht durchsetzen, wenn sie es mit einer ohnmächtigen 
Regierung und einer Nation zu tun hat, die nicht an 
Freiheit gewöhnt ist, das heißt nicht weiß, wie man po-
litische Macht bildet und mit ihr umgeht. In allen an-
deren Fällen sind die Schwierigkeiten außerordentlich 
groß, und die Besatzungsmacht wird sofort versuchen, 
eine Quisling-Regierung zu organisieren, um sich eine 
Machtbasis in der einheimischen Bevölkerung zu ver-
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scha/en, auf die sie ihre Herrscha- stützen kann. Der 
Zusammenprall von russischen Tanks mit dem völlig 
gewaltlosen Widerstand des tschechischen und slowaki-
schen Volkes ist ein Schulbeispiel für eine Konfrontation 
von Gewalt und Macht in ihrer reinen Form. Eine reine 
Gewaltherrscha- hat ihre Schwierigkeiten, aber sie ist 
keineswegs unmöglich, denn sie beruht ja nicht auf der 
Meinung der Beherrschten, bzw. auf der Anzahl derer, 
die eine bestimmte Meinung teilen, sondern ausschließ-
lich auf den Mitteln der Gewalt. Wer versucht, sich der 
Gewalt durch bloße Macht zu erwehren, wird sofort zu 
spüren bekommen, daß er nicht mehr mit Menschen und 
möglichen Mehrheiten konfrontiert ist, sondern mit von 
Menschen erzeugten Geräten, mit Objekten, deren Ver-
nichtungskra- proportional zu der Entfernung zwischen 
den Gegnern anwächst. Auch die größte Macht kann 
durch Gewalt vernichtet werden ; aus den Gewehrläufen 
kommt immer der wirksamste Befehl, der auf unverzüg-
lichen, fraglosen Gehorsam rechnen kann. Was niemals 
aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht.

Bei einem Aufeinanderprall von Gewalt und Macht ist 
der Ausgang niemals zweifelha-. Wäre Gandhis außeror-
dentlich mächtige und erfolgreiche Strategie des gewalt-
losen Widerstands auf einen anderen Gegner gestoßen – 
auf Stalins Rußland, Hitlers Deutschland, ja selbst auf 
das Japan des Vorkriegs anstatt auf England – dann wäre 
ihr Ergebnis nicht Entkolonisierung, sondern »admini-
strativer Massenmord« und schließliche Unterwerfung 
gewesen. Dabei darf man nicht übersehen, daß die impe-
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rialistischen Mächte – England in Indien, Frankreich in 
Algerien – gute Gründe hatten, auf einen solchen Sieg zu 
verzichten. Nackte Gewalt tritt auf, wo Macht verloren 
ist. Die russische Lösung des tschechischen Problems 
zeigte deutlich einen entscheidenden Machtverlust des 
russischen Regimes an, genauso wie der Machtverlust 
des europäischen Imperialismus sich in der Alternative 
zwischen Massenmord oder Dekolonisierung manife-
stierte. Man kann Macht durch Gewalt ersetzen, und dies 
kann zum Siege führen, aber der Preis solcher Siege ist 
sehr hoch ; denn hier zahlen nicht nur die Besiegten, der 
Sieger zahlt mit dem Verlust der eigenen Macht. Das gilt 
in besonderem Maße, wenn der Sieger sich zu Hause der 
Segnungen der konstitutionellen Regierungsform erfreut. 
Es ist, wie Henry Steele Commager (der berühmte ame-
rikanische Historiker) gesagt hat : »Wenn wir die Welt-
ordnung umstürzen und den Weltfrieden zerstören wol-
len, müssen wir unvermeidlich zuerst unsere eigenen 
politischen Institutionen umstürzen und zerstören.«67 
Im Zeitalter des Imperialismus sprach man von dem 
Bumerange/ekt, den die »Herrscha- über unterworfene 
Völker« (Lord Cromer) auf das eigene Land haben könne, 
und meinte damit, daß die Gewaltherrscha-, die man 
in fernen Ländern errichtet hatte, schließlich auf die 
Bevölkerung des Mutterlandes zurückschlagen werde. 
Das Vorgehen der Polizei im vorigen Jahre an der Uni-

,7 ›Can We Limit Presidential Power ?‹. In : ›&e New Republic‹, ,. 
April !9,8.
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versität Berkeley, bei dem nicht nur Tränengas, sondern 
ein anderes, von der Genfer Konvention verurteiltes und 
von der Armee zur Ausräucherung der Guerillakämpfer 
in Vietnam verwendetes Gas eingesetzt wurde, während 
gleichzeitig Polizisten mit Gasmasken alle Leute daran 
hinderten, den vergasten Bereich zu verlassen, ist ein 
gutes Beispiel für dieses Bumerang-Phänomen.

Man hat o- gesagt, daß Ohnmacht Gewalt provo-
ziere, daß die, welche keine Macht haben, besonders 
geneigt sind, zur Gewalt zu greifen, und psychologisch ist 
dies durchaus richtig. Politisch ist ausschlaggebend, daß 
Machtverlust sehr viel eher als Ohnmacht zur Gewalt 
verführt, als könne diese die verlorene Macht ersetzen – 
im Sommer !9,8 während des Konvents der Demokra-
ten in Chicago war ein solcher Prozeß mit Händen zu 
greifen (s. Exkurs !0) –, und daß Gewalt, eben weil sie 
in der Tat Macht vernichten kann, stets die eigene Macht 
mitbedroht. Wo die Gewalt mit ihren Geräten der Macht-
basis verlustig gegangen ist, die ihr Ziele und Grenzen 
setzt, tritt die bekannte Umkehr des Zweck-Mittel-Ver-
hältnisses in Kra- ; nun sind es die Mittel, die Werkzeuge 
der Vernichtung, die die Zwecke bestimmen – mit dem 
Resultat, daß der tatsächlich erreichte Endzweck die Ver-
nichtung aller Macht ist.

Nirgends tritt das selbstzerstörerische Element, das 
dem Sieg der Gewalt über die Macht innewohnt, schärfer 
zutage als in der Terrorherrscha-, über deren unheim-
liche Erfolge und schließliches Scheitern wir vielleicht 
besser Bescheid wissen als irgendeine Zeit vor uns. Ter-



84

ror und Gewalt sind nicht dasselbe. Die Terrorherrscha- 
löst eine Gewaltherrscha- ab, und zwar in den, wie wir 
wissen, nicht seltenen Fällen, in denen die Gewalt nach 
Vernichtung aller Gegner nicht abdankt, sondern im 
Gegenteil die zentrale Kontrolle über den Staatsapparat 
ergrei-, Die Gewaltherrscha- bezweckt und erreicht die 
Entmachtung der Gesellscha-, bis sie einer organisierten 
Opposition nicht mehr fähig ist, und dies ist der Augen-
blick, wo der eigentliche Terror entfesselt werden kann. 
Die Tyrannis erzeugt die Ohnmacht, welche dann totale 
Herrscha- ermöglicht. Der Terror konserviert und in-
tensiviert die Entmachtung durch die Atomisierung der 
Gesellscha- – ein empörend akademisch-blasses Wort 
für einen grauenha-en Tatbestand –, die im wesentlichen 
durch die Allgegenwart des Denunzianten erreicht wird, 
der nun buchstäblich überall sein kann, weil es sich nicht 
mehr um bezahlte Agenten handelt ; jeder Mensch, mit 
dem man in Berührung kommt, kann morgen gezwun-
gen werden zu denunzieren. Wie ein solcher vollständig 
entwickelter Polizeistaat organisiert ist und wie er funk-
tioniert, bzw. wie nichts mehr funktioniert, wo er funk-
tioniert, kann man jetzt auf das genaueste nachlesen in 
dem großen Roman von Alexander Solschenizyn, ›Der 
erste Kreis der Hölle‹, der voraussichtlich eines der li-
terarischen Meisterwerke des zwanzigsten Jahrhunderts 
bleiben wird und sicher die bei weitem beste Darstellung 
des Stalin-Regimes bietet (s. Exkurs !!). Der entschei-
dende Unterschied zwischen totaler Herrscha-, die auf 
Terror beruht, und den verschiedenen Arten der Gewalt-
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herrscha- besteht darin, daß die erstere nicht nur ihren 
Gegnern, sondern auch ihren Freunden und Anhängern 
den Garaus macht, da sie sich gegen Macht schlechthin, 
also auch gegen die mögliche Macht organisierter An-
hänger wendet. Der Terror erreicht seinen Gipfel, wenn 
der Polizeistaat beginnt, seine eigenen Kinder zu ver-
schlingen, und dem Henker von Gestern morgen die 
Rolle des Opfers zugeteilt wird. Und das ist auch der 
Augenblick, da Macht in jeglichem Sinne aus dem Lande 
verschwunden ist. Zur Erklärung der Entstalinisierung 
Rußlands sind eine Reihe einleuchtender Gründe vorge-
bracht worden ; keiner scheint mir so zwingend wie die 
Erkenntnis der stalinistischen Funktionäre selbst, daß 
eine Fortdauer des Regimes zwar keinen Aufstand zur 
Folge haben würde – dagegen bietet Terror in der Tat 
den zuverlässigsten Schutz – wohl aber die totale wirt-
scha-liche und schließlich auch militärische Lähmung 
des Landes.

Ich fasse zusammen : Politisch gesprochen genügt es 
nicht zu sagen, daß Macht und Gewalt nicht dasselbe 
sind. Macht und Gewalt sind Gegensätze : wo die eine 
absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt 
tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist ; überläßt man 
sie den ihr selbst innewohnenden Gesetzen, so ist das 
Endziel, ihr Ziel und Ende, das Verschwinden von Macht. 
So kann man auch nicht eigentlich sagen, das Gegenteil 
von Gewalt sei eben die Gewaltlosigkeit. Von »gewalt-
loser« Macht zu sprechen, ist ein Pleonasmus. Gewalt 
kann Macht vernichten ; sie ist gänzlich außerstande, 



Macht zu erzeugen. Hegels und Marx’ großes Vertrauen 
in die dialektische »Macht der Negation«, kra- welcher 
Gegensätze einander nicht zerstören, sondern bruchlos 
ineinander übergehen, weil Widersprüche die Entwick-
lung vorantreiben und nicht lähmen, beruht auf einem 
viel älteren philosophischen Vorurteil, nämlich dem, daß 
das Böse nichts anderes sei als die Privation des Guten, 
und daß Gutes aus Bösem entstehen könne, als sei das 
Böse nur die vorläu.ge Manifestation eines noch ver-
borgenen Guten. Solche traditionellen Denkwege sind 
gefährlich geworden. Sie werden von vielen geteilt, die 
noch nie etwas von Hegel oder Marx gehört haben – aus 
dem einfachen Grund, weil sie Ho/nung wecken und 
Furcht vertreiben : eine trügerische Ho/nung dient dazu, 
begründete Furcht zu beruhigen.

Das soll nicht heißen, daß ich die Gewalt mit dem 
Bösen gleichsetze. Ich wollte mich nur gegen die moderne 
Dialektik wenden, die meint, man könne Gegensätze aus-
einander ableiten. Zwischen Macht und Gewalt gibt es 
keine quantitativen oder qualitativen Übergänge ; man 
kann weder die Macht aus der Gewalt noch die Gewalt 
aus der Macht ableiten, weder die Macht als den san-en 
Modus der Gewalt noch die Gewalt als die eklatanteste 
Manifestation der Macht verstehen. Wollen wir uns also 
über die Gewalt Rechenscha- geben, so bleibt uns nichts 
übrig als ihrem Wesen und ihrer Natur nachzugehen.
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